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I. Geltungsbereich der Bedingungen, Angebot und Vertragsabschluß 
Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Geschäftsbedingungen, und zwar auch ohne nochmalige ausdrückliche Vereinbarung für alle 
künftigen Geschäftsbeziehungen. Spätestens durch die Entgegennahme der Ware oder 
Leistungen werden diese Bedingungen angenommen. Gegenbestätigung des Käufers unter 
Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. 
Abweichungen von diesen Bedingungen sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich bestätigen. 
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Mündliche Vereinbarungen und 
Zusicherungen unserer Angestellten werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung 
verbindlich. Bindende Verträge kommen erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung 
zustande, und zwar mit Kreditfähigkeit des Käufers als Grundlage. Alle Angaben wie Maße, 
Gewichte, Abbildungen, Beschreibungen, Montageskizzen und Zeichnungen in 
Musterbüchern, Preislisten und sonstigen Drucksachen sind nur annähernd, jedoch 
bestmöglich ermittelt, für uns aber insoweit unverbindlich. Das gleiche gilt für Angaben der 
Werke.  

 
II. Liefer- und Abnahmepflicht 
Liefertermine oder –fristen sind mangels ausdrücklich anders lautender schriftlicher 
Vereinbarung unverbindlich. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger 
und rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, die nicht richtige oder verspätete 
Belieferung ist durch uns verschuldet. 
Verbindlich vereinbarte Lieferfristen beginnen nach Eingang aller für die Ausführung des 
Auftrages erforderlichen Unterlagen, der Anzahlung und der rechtzeitigen 
Materialbestellungen, soweit diese vereinbart wurden. Mit Meldungen der 
Versandbereitschaft gilt die Lieferfrist eingehalten, wenn die Versendung ohne Verschulden 
des Lieferers unmöglich ist. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt, 
wozu auch Streik, Aussperrung und behördliche Anordnungen zählen, und aufgrund von 
sonstigen Ereignissen, die wir nicht zu vertreten haben, wie z.B. Betriebsstörungen, die uns 
die rechtzeitige Lieferung trotz zumutbarer Anstrengungen unmöglich machen, verändern 
automatisch verbindlich vereinbarte Fristen und Termine. Dies gilt auch, wenn die 
vorgenannten Bedingungen während eines Verzuges oder bei einem Unterlieferanten 
auftreten. 
Sofern wir die Nichteinhaltung von Fristen und Terminen, die wir als verbindlich vereinbart 
haben, zu vertreten haben und in Verzug befinden, hat der Käufer Anspruch auf die 
Erstattung nachgewiesenen Verzugsschadens bis zu 0,5% für die vollendete Woche des 
Verzuges, insgesamt höchstens bis zu 5% des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen 
Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei 
denn, der Verzug beruht auf zumindest grobfahrlässigem Verhalten von uns. Zu 
Teillieferungen und –leistungen sind wir jederzeit berechtigt. Erfüllt der Käufer seine 
Abnahmepflicht nicht, so sind wir, unbeschadet sonstiger Rechte, nicht an die Vorschriften 
über den Selbsthilfeverkauf gebunden, können vielmehr den Liefergegenstand nach 
vorheriger Benachrichtigung des Käufers freihändig verkaufen. 
 
III. Preise und Zahlungen 
Die Preise verstehen sich, sofern nichts anderes vereinbart ist, ab Werk oder Lager zuzüglich 
Fracht und Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe. Ändern sich später als 4 
Wochen nach Vertragsabschluss Abgaben oder andere Fremdkosten, die im vereinbarten 
Preis enthalten sind, oder entstehen sie neu, sind wir im entsprechenden Umfang zu einer 
Preisänderung berechtigt. 
Der Käufer ist verpflichtet, den Rechnungsbetrag innerhalb der auf der Rechnung 
angegebenen Frist netto zu begleichen. Skontoabzüge müssen gesondert vereinbart werden. 
Die Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Die 
Ablehnung von Wechsel und Scheck bleibt uns vorbehalten. Schecks werden nur 
erfüllungshalber angenommen, sämtliche damit verbundenen Kosten gehen zu Lasten des 
Käufers. Nicht fällige Forderungen werden sofort fällig, wenn Tatsachen bekannt werden, 
welche uns die Kreditfähigkeit des Käufers zweifelhaft erscheinen lassen. 
Bei Zahlungsverzug des Käufers sind wir ohne Verzicht auf andere/weitere Ansprüche 
berechtigt, Zinsen in Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene 
Kontokorrentkredite zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer geltend zu machen. Der 
Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung nur berechtigt, wenn die 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind. Ein 
Zurückbehaltungsrecht von Seiten des Käufers besteht nur in angemessener Höhe zu dem 
festgestellten Mangel der gelieferten Ware. 
 
IV. Verpackung, Versand, Gefahrenübergang 
Die Lieferung erfolgt ab Lager Schwalbach, abgeladen an der Bordsteinkante bei 
vereinbarter Lieferanschrift. Andere Lieferbedingungen können mit dem Kunden schriftlich 
vereinbart werden. Wir bestimmen Versandweg und –mittel sowie Spedition und 
Frachtführer. Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens 
aber mit Verlassen des Lagers oder des Lieferwerks geht die Gefahr, auch die 
Beschlagnahmung der Ware bei allen Geschäften, auch bei franko- und frei-Haus-
Lieferungen auf den Käufer über. Für Versicherungen sorgen wir nur auf Weisung und Kosten 
des Käufers. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Branchenübliche 
Mehr- und Minderlieferungen der abgeschossenen Menge sind zulässig. 
 
V. Eigentumsvorbehalt 
Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher 
Forderungen insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderungen, die uns im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung zustehen und der Forderungen, die durch den Insolvenzverwalter 
einseitig im Wege der Erfüllungswahl begründet werden. Dies gilt auch für künftig 
entstehende und bedingte Forderungen, z.B. aus Akzeptanzwechseln, und auch, wenn 
Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Be- und Verarbeitung 
der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu 
verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Nr. 1. Bei 
Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch 
den Käufer steht uns das Miteigentum anteilig an der neuen Sache zu im Verhältnis des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. 
Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Käufer uns 
bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache 
im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. 
Unsere Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne der Nr. 1. 
Der Käufer darf die  Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinem 
normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, 
vorausgesetzt, daß die Forderungen aus der Weiterveräußerung gem. Nr. 4 bis 6 auf uns 
übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. 
Die Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns 
abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die 
Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren 
veräußert, so wird uns die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des 

Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren 
abgetreten. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gem. Nr. 2 
haben, wird uns ein unserem Miteigentumsanteil entsprechender Teil abgetreten. Wird die 
Vorbehaltsware vom Käufer zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages 
verwendet, so wird die Forderung aus dem Werk- oder Werklieferungsvertrag in gleichem 
Umfang im Voraus an uns abgetreten. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der 
Weiterveräußerung einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung erlischt im Fall unseres 
Widerrufs, spätestens aber bei Zahlungsverzug, Nichteinlösung eines Wechsels oder Antrag 
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Von unserem Widerrufsrecht werden wir nur dann 
Gebrauch machen, wenn uns Umstände bekannt werden, aus denen sich eine wesentliche, 
unserem Zahlungsanspruch gefährdende Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des 
Käufers ergibt. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, seine Abnehmer sofort von 
der Abtretung an uns zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Unterlagen 
zu geben. Eine Abtretung von Forderungen aus der Weiterveräußerung ist unzulässig, es sei 
denn, es handelt sich um eine Abtretung im Wege des echten Factorings, die uns angezeigt 
wird und bei welcher der Factoring-Erlös den Wert unserer gesicherten Forderung 
übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-Erlöses wird unsere Forderung sofort fällig. Von 
einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigungen durch Dritte hat uns der Käufer 
unverzüglich zu unterrichten. Der Käufer trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs 
oder zum Rücktransport der Vorbehaltsware aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht 
durch Dritte ersetzt werden. 
Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder löst er einen Wechsel bei Fälligkeit nicht ein, sind 
wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen und zu diesem Zweck gegebenenfalls 
den Betrieb des Käufers zu betreten. Gleiches gilt, wenn andere Umstände eintreten, die 
auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers schließen 
lassen und unseren Zahlungsanspruch gefährden. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom 
Vertrag. Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben unberührt. Übersteigt der 
Rechnungswert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen einschließlich 
Nebenforderungen (Zinsen, Kosten o.a.) insgesamt um mehr als 50 v.H., sind wir auf 
Verlangen des Käufers insoweit auf Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl 
verpflichtet. 
 
VI. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung 
Soweit ein von uns erstelltes Angebot auf einem Leistungsverzeichnis oder sonstigen 
Angaben Dritter beruht, wird für die Vollständigkeit und inhaltliche Richtigkeit des von uns 
erstellten Angebotes keine Gewähr übernommen. 
Für Mängel der Ware und für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften leisten wir nur nach 
den folgenden Vorschriften Gewähr: 
1. Mängel der Ware sind unverzüglich, spätestens 7 Tage seit Ablieferung schriftlich 

anzuzeigen. Mängel, die auch bei sorgfältigster Prüfung innerhalb dieser Frist nicht 
entdeckt werden können, sind – unter sofortiger Einstellung etwaiger Be- und 
Verarbeitung – unverzüglich nach Entdeckung spätestens vor Ablauf der 
Gewährleistungsfrist schriftlich anzuzeigen. 

2. Nach Durchsicht einer vereinbarten Abnahme der Ware durch den Käufer ist die Rüge 
von Mängeln, die bei der vereinbarten Art der Abnahme feststellbar waren, 
ausgeschlossen. 

3. Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge nehmen wir die beanstandete Ware zurück 
und liefern an ihrer Stelle mangelfreie Ware; stattdessen sind wir berechtigt, 
nachzubessern. Bei Fehlschlägen von Nachbesserungen oder Ersatzlieferung kann der 
Käufer unter den gesetzlichen Voraussetzungen Rückgängigmachung des Vertrages 
oder Herabsetzung der Vergütung verlangen. Rückgängigmachung des Vertrages kann 
der Käufer nicht verlangen, wenn eine Bauleistung Gegenstand der Gewährleistung ist 
oder der Mangel den Wert oder die Tauglichkeit eines von uns erbrachten Werkes nur 
unerheblich mindert. 

4. Gibt der Käufer uns nicht unverzüglich Gelegenheit, uns von dem Mängel zu 
überzeugen, stellt er insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben 
nicht unverzüglich zur Verfügung, entfallen alle Gewährleistungsansprüche. 

5. Bei Waren, die als deklassiertes Material verkauft worden sind – z.B. sogenanntes B-
Material-, stehen dem Käufer bezüglich der angegebenen Fehler und solcher, mit 
denen er üblicherweise zu rechnen hat, keine Gewährleistungsansprüche zu. 

6. Für Nachbesserung und Ersatzlieferung leisten wir in gleicher Weise Gewähr wie für 
die ursprüngliche Lieferung oder Leistung. 

7. Soweit sich nachstehend (Nr. 8 und 9) nichts anderes ergibt, sind weitergehende 
Ansprüche des Käufers – gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen 
Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung – 
ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand 
selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder 
sonstige Vermögensschäden des Käufers. 

8. Die vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Sie gilt ferner dann nicht, wenn der Käufer 
wegen Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft Schadensersatzansprüche wegen 
Nichterfüllung geltend macht. 

9. Sofern wir eine wesentliche Vertragspflicht oder eine „KARDINALSPFLICHT“ verletzen, 
ist die Haftung auf den vertragstypischen Schaden begrenzt; im Übrigen ist sie gem. 
der Nr. 7 ausgeschlossen. 

10. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
Haftung  unserer leitenden Angestellten und Erfüllungsgehilfen. 

 
VII. Erfüllungsort, Gerichtstand und geltendes Recht 
Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist bei Lieferung am Werk das Lieferwerk, bei den 
übrigen Lieferungen unser Lager. Für Kaufleute ist der Gerichtsstand Saarlouis. Für alle 
Rechtsbeziehungen zwischen dem Käufer und uns gilt das für die Rechtsbeziehungen 
inländischer Parteien maßgebende Recht an unserem Sitz. 
 
VIII. Sonstiges 
1. UST-Identifikations-Nr. 
Bei Lieferungen von der Bundesrepublik Deutschland in andere EG-Mitgliedsstaaten hat uns 
der Käufer vor der Lieferung seine gültige UST-Identifikations-Nr. mitzuteilen, unter der er 
die Erwerbsbesteuerung innerhalb der EG durchführt. Andernfalls hat er für unsere 
Lieferungen zusätzlich zum vereinbarten Kaufpreis den von uns gesetzlich geschuldeten  
Umsatzsteuerbetrag zu zahlen. 
Bei der Abrechnung von Lieferungen von der Bundesrepublik Deutschland in andere EG-
Mitgliedsstaaten kommt die Umsatzsteuerregelung des jeweiligen Empfänger-
Mitgliedsstaates zur Anwendung, wenn entweder der Käufer in einem anderen EG-
Mitgliedsstaat zur Umsatzsteuer registriert ist oder wenn wir in dem Empfänger-
Mitgliedsstaat zur Umsatzsteuer registriert sind. 
2. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im 
Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die 
Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen nicht berührt. 


